














8.2 Kündigung 

Die Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 12 
Monaten zum Ende des Kindergartenjahres, erstmals zum 31.07.2016, 
gekündigt werden. 

9. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Regelungen
nicht. Die Vertragspartner dieser Vereinbarung verpflichten sich, die
unwirksame Regelung durch eine rechtlich zulässige Regelung zu ersetzen,
die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt.
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